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 Veröffentlicht am 27.04.1993

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

10/13 Amtshaftung Organhaftpflicht Polizeibefugnis-Entschädigung

Norm

AHG 1949;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Das vom Bf geltend gemachte Interesse an einem "präjudiziellen höchstgerichtlichen Erkenntnis zum gesetzmäßigen

Vollzug des AHG 1984" vermag ein aufrechtes Rechtsschutzintresse des Bf an einer Entscheidung über die vorliegende

Beschwerde nicht zu begründen.

Schlagworte

Mangel der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde mangelnde subjektive Rechtsverletzung Grundsätzliches zur

Parteistellung vor dem VwGH Allgemein
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